Hinweise und Eigenerklärung zum Mindestlohngesetz für das Land Berlin (Landesmindestlohngesetz - LMiLoG Bln) vom 18. Dezember 2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2025 (GVBl. S. 571), und zur Dritten Verordnung zur Erhöhung des Mindestlohns nach § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngesetzes (Dritte Berliner Mindestlohnverordnung) vom 9. Dezember 2025 (GVBl. S. 661). 


I. Anwendung  

-	Bei allen Zuwendungen müssen Antragstellerinnen und Antragsteller im Land Berlin bei Antragstellung durch Unterschrift erklären, dass sie ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens den Mindestlohn zahlen (§ 7 Abs. 1 S. 1 LMiLoG Bln). Die Zahlung des Mindestlohns ist Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen. 
-	Dies gilt nicht für Honorarvereinbarungen.
-	Wer ist Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer: 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer sind im Sinne des § 3 LMiLoG Bln diejenigen, die sich durch einen privatrechtlichen Vertrag verpflichtet haben, in sozialversicherungspflichtiger Form oder als geringfügig Beschäftigte gegen Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbstständiger Arbeit im Inland erbracht werden.
-	Bei Verstoß gegen die oben genannten Vorschrift kann die Rücknahme nach §§ 48 VwVfG oder ein Widerruf nach 49 VwVfG sowie eine Strafanzeige wegen Betruges eingeleitet werden.
-	Die Bewilligungsbehörde kann die Einhaltung dieser Verpflichtung kontrollieren und z.B. den Nachweis im Verwendungsnachweis verlangen.

II. Erklärung zum Antrag auf Förderung von ……………………………………….

____________________________________________________________:
(Name der Institution bzw. des Projekts, im Folgenden Zutreffendes bitte ankreuzen)


|_|	Hiermit erkläre ich, dass ich meinen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern ab dem 01.01.2026 mindestens den Lohn nach § 9 Abs. 2 LMiLoG Bln i.V.m. § 1 der Dritten Berliner Mindestlohnverordnung in Höhe von 14,84 € je Zeitstunde zahle. 


|_|   	Das Landesmindestlohngesetz Berlin trifft für mich nicht zu, da ich derzeit und bis zum Ende des Bewilligungszeitraums keine Arbeit-nehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftige bzw. beschäftigen werde, die unter die oben genannte Definition fallen.


												
Datum					 Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten
